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Einleitung

1. Thema der vorliegenden Arbeit im Horizont bisheriger Forschungen

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, ob und, falls ja, in welcher 
Weise der Protestantismus einen spezifischen Beitrag zur Entstehung des 
frühmodernen Völkerrechts geleistet hat. Untersucht wird dies exemplarisch 
anhand der Reflexion des Kriegsrechts, des Kerngebiets des Völkerrechts im 
16. und 17. Jahrhundert, bei lutherischen und reformierten Theologen, Ju
risten und anderen Gelehrten bis 1625.1 Obwohl die Analyse protestantischer 
Autoren im Vordergrund steht, werden auch römischkatholische Theologen 
und Juristen hinzugezogen, um in kritischem Dialog die Besonderheiten der 
protestantischen Kriegsrechtsliteratur zu profilieren.

Aus historiographischer Sicht erweist sich das Thema aus drei Gründen 
als relevant. Denn an erster Stelle ist zu konstatieren, dass die umfangreiche 
Literatur zum Kriegs und Völkerrecht im frühneuzeitlichen Protestantismus 
bislang nur unzureichend erforscht ist. Eine Ausnahme hiervon ist jener Ge
lehrte, mit dessen Namen lange Zeit die Anfänge des Völkerrechts assoziiert 
wurden: Hugo Grotius (1583–1645). Schon der lutherische Jurist Samuel von 
Pufendorf (1632–1694), der die Verankerung des ius gentium und ius naturae 
im juristischen Fächerkanon vorantrieb,2 sah in Grotius den eigentlichen 
Begründer der Disziplin, der nach seinem Bruch mit der scholastischen 
Tradition das Natur und Völkerrecht auf solide Grundlagen gestellt habe.3 
Der nur eine Dekade nach Grotius’ Tod geborene Jurist Christian Thomasius 
(1655–1728) rühmt in seinem Werk Fundamenta juris naturae et gentium (1705) 
den naturrechtlichen Zugang zur Völkerrechtslehre, die Grotius von der „dis
ciplina pulvere scholastico commaculata et corrupta“, also von dem Ballast 
der scholastischen Tradition des Naturrechts, gereinigt habe.4 Dem Grotius

1 Zu den methodischen Problemen, die mit der Untersuchung des frühmodernen Völker
rechts einhergehen, sowie dem in der vorliegenden Arbeit gewählten Zugang siehe unten 
S. 13–29.

2 Stolleis, Geschichte I, 195 f. 282–284.
3 Scattola, Naturrecht, 1 f.; Klein, Anfänge, 414–439.
4 Thomasius, Fundamenta juris naturae et gentium, 4: „Uti enim Grotius hanc utilissimam 
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Bild der Frühaufklärung ist es wesentlich zuzuschreiben, dass die Würdigung 
der grotianischen Natur und Völkerrechtslehre zulasten nicht nur voran
gehender protestantischer Autoren, sondern auch römischkatholischer Ge
lehrter noch im 19. Jahrhundert Gemeingut der protestantisch dominierten 
Rechtsgeschichte war, die in dem niederländischen Gelehrten den ‚Vater‘ und 
‚Begründer‘ ihrer Disziplin sah.5

Obwohl sich auch weiterhin gute Gründe anführen lassen, dem niederlän
dischen Gelehrten einen Ehrenplatz, vielleicht gar eine Gründerrolle in der 
Völkerrechtsgeschichte zuzuweisen, kann es dennoch nicht verwundern, dass 
die auf Grotius verengte Historiographie schon im 19. Jahrhundert erste Kri
tiker auf den Plan rief, die sich für eine ausgeglichenere Beachtung protestan
tischer, aber v. a. römischkatholischer Traditionen des Völkerrechts einsetzten. 
Carl von Kaltenborn stieß 1848 eine geschichtswissenschaftliche Diskussion 
über das vorgrotianische Völkerrecht an, indem er Einflüsse insbesondere spa
nischer Theologen auf den Delfter Gelehrten aufzeigte.6 Sein grundlegendes 
Werk Die Vorläufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des Ius naturae et gentium 
sowie der Politik im Reformationszeitalter (1848) lenkte den Fokus nicht nur auf 
die spanische Theologie des 16. Jahrhunderts, sondern stieß zudem einen 
Paradigmenwechsel in der Völkerrechtsgeschichte an, der im 20. Jahrhundert 
seine volle Wirkung entfaltete. In den Mittelpunkt des Interesses traten nun 
in zunehmendem Maße die Schriften römischkatholischer Theologen und 
Juristen, deren Anfänge ins frühe 16. Jahrhundert und mitten in die Kontro
verse um die Rechtmäßigkeit der spanischen Eroberungen in der Neuen Welt 
zurückreichen.

Die Entdeckung des amerikanischen Kontinents durch Christopher Co
lumbus im Jahre 1492 stellte das Abendland und Spanien im Besonderen 
vor immense politische, rechtliche und ethische Herausforderungen, die im 
Laufe des 16. Jahrhunderts rege diskutiert wurden. Theologen wie Silvester 
Mazzolini Prierias (1456–1523/1527) und Thomas Cajetan (1469–1534) 
äußerten sich in ihren SummaKommentaren ebenso zur Problematik wie 
der Franziskaner Alfonso de Castro (1495–1559) in seiner Schrift Adversus 
omnes haereses (1534) und erörterten das Problem eines religiös motivier
ten Kriegs gegen die nichtchristliche indigene Bevölkerung Amerikas, die 
Jurisdiktionsgewalt des Papsts und des Kaisers in der Neuen Welt sowie all

disciplinam pulvere scholastico commaculatam et corruptam, ac tantum non exanimatam 
primus iterum suscitavit ac purgare incepit; ita res ipsa loquitur, quod Pufendorffius eam 
egregie et decore ornaverit, et contra adversarios varios mascule defenderit.“ Vgl. Scattola, 
Naturrecht, 2.

5 Onuma, Normative; Ziegler, Bedeutung; Ders., Völkerrechtsgeschichte.
6 Kaltenborn, Geschichte I.
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gemein die Eigentumsrechte der amerikanischen Ureinwohner.7 Auf diesen 
und weiteren8 Grundlagen konnten die spanischen Dominikaner aufbauen, 
die seit den 1530er Jahren in Salamanca zunehmend die römischkatholische 
Debatte um das Kriegsrecht dominierten.9 Die sog. ‚Schule von Salamanca‘ 
oder ‚spanische Spätscholastik‘10 mit ihren Protagonisten Francisco de Vitoria 
(1483/93–1546), Domingo de Soto (1494/1495–1560), Domingo Bañez 
(1528–1604) und Diego de Covarruvias y Leyva (1512–1577) wies mit ihrer 
naturrechtlichen Grundlegung des Kriegs und Völkerrechts, ihrer Ableh
nung des Religionskriegs und der Jurisdiktionsgewalt des Papsts und Kaisers 
in der Neuen Welt sowie mit der grundsätzlichen völkerrechtlichen Anerken
nung der indigenen Völker Amerikas dem frühneuzeitlichen Kriegs und 
Völkerrecht neue, zukunftsweisende Wege.11 Auf den Vorarbeiten der ‚Schule 

 7 Cajetan, Secunda Secundae, ad STh II–II q. 40 a. 1, f. 101r–102r; Castro, Adversus 
omnes haereses, f. 59r–60r; Prierias, Summa summarum, bellum 1, f. 65r–69v. Die Betonung 
der Bedeutsamkeit von Autoren wie Silvester Mazzolini Prierias, Thomas Cajetan oder 
Alfonso de Castro begegnet insbesondere bei Justenhoven /  Stüben, Krieg, 344–441.

 8 Vgl. hierzu die Übersicht über die SummaKommentare bei Michelitsch, Kommenta
toren, von denen sich die meisten im Rahmen von STh II–II q. 40 ebenfalls mit Problemen 
des Kriegs und Völkerrechts befassten.

 9 Auf die Bedeutung der ThomasKommentare und Alfonso de Castro wird zwar in der 
Quellensammlung Kann Krieg erlaubt sein? hingewiesen. Trotzdem wird dieser Beitrag der 
römischkatholischen Theologie dort weniger als eigener Zugang, sondern vielmehr als 
Voraussetzung für die ‚spanische Spätscholastik‘ gewürdigt (Justenhoven /  Stüben, Krieg, 
68–70.344–439).

10 Beide Termini sind in der Forschung präsent, aber dennoch problematisch. So suggerie
ren sie ein weitgehend monolithisches Gebilde, das den historischen Umständen keineswegs 
gerecht wird. Harald Maihold kritisiert an dem Begriff „Schule“ die Prämisse, dass hierdurch 
eine einheitliche Lehre vorausgesetzt werde. Dem widersprächen jedoch erhebliche Differen
zen zwischen einzelnen Vertretern der spanischen Theologie, die nicht nur unterschiedlichen 
theologischen Traditionen wie dem Dominikaner und Jesuitenorden angehörten, sondern 
auch in gewichtigen theologischen Fragen von einander abwichen (Maihold, Strafe, 47 f.). 
Insbesondere in der grundlegenden theologischen Frage der Gnade konnte zwischen Jesuiten 
und Dominikanern in Spanien kein endgültiger Konsens erzielt werden (ebd., 47). Aber auch 
der Begriff der „spanischen Spätscholastik“ weist einige Probleme auf. Zwar schwingt in 
dem Begriff zu Recht eine gewisse Kontinuität zur mittelalterlichen Scholastik mit, deren 
Methode die Vertreter der spanischen Theologie verpflichtet seien und die ihr eine Ver
mittlerrolle zwischen mittelalterlicher Tradition und Früher Neuzeit zuweise (ebd., 41–47). 
Dennoch sei der Terminus zugleich durch die Charakterisierung als „spät“ negativ konnotiert, 
werde doch mit den späten Vertretern einer Geistesströmung nicht selten Verfall und starres 
Epigonentum assoziiert. Dass diese Konnotationen irreführend seien und der Modernität und 
den Leistungen der spanischen Theologie nicht gerecht würden, habe die jüngere Rechts
geschichte in zahlreichen Einzelstudien nachweisen können (ebd., 41 f.). Mit dem Wissen 
um die Problematik der Begriffe hält die vorliegende Arbeit an den gebräuchlichen Termini 
fest, da die ausführlichen Reflexionen, die für eine angemessene Terminologie nötig wären, 
zumal in einer Arbeit zur protestantischen Kriegsrechtsliteratur nicht geleistet werden können.

11 Grundlegend für die Erforschung des römischkatholischen Kriegsrechts ist die Arbeit 
Francisco de Vitoria and his law of nations des Völkerrechtlers James Brown Scott, die als erster 
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von Salamanca‘ formierte sich ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die 
jesuitische Auseinandersetzung mit dem Kriegsrecht um Francisco de Suárez 
(1548–1617), Luis de Molina (1535–1600), Pierre Grégoire (1540–1597) 
und Adam Contzen (1571–1635), die zwar die dominikanischen Lehren in
tensiv rezipierten, sich aber in zunehmendem Maße den politischen Heraus
forderungen des konfessionellen Antagonismus in Europa zuwandten.12 Dies 
geschah auch bei juristischen Praktikern wie Pierino Belli (1502–1575) und 
Baltazar de Ayala (1548–1584), die während ihrer beruflichen Tätigkeit – Belli 
wirkte am Hof Herzog Emmanuel Philiberts von Savoyen als Berater und 
Ayala war Generalauditor im spanischen Heer in den Niederlanden – mit den 
unmittelbaren Folgen konfessioneller Konflikte befasst waren.13

Begünstigt und ermöglicht wurde die eingehende Erforschung des rö
mischkatholischen Kriegsrechts im Allgemeinen und der ‚Schule von Sa
lamanca‘ im Besonderen durch die Erschließung des verfügbaren Quellen
materials. Die Hauptschriften von Vitoria, Ayala, Belli, Suárez und weiteren 
Theologen wurden als FaksimileAusgaben in der Reihe Classics of internatio-
nal law oder in kritischen Editionen im Corpus Hispanorum de pace zugänglich 
gemacht.14 Parallel hierzu wurden die wichtigsten Manuskripte wie Vitorias 

Band der Reihe mit dem bezeichnenden Titel The Spanish origin of International law erschien 
und statt Grotius nun Vitoria den Ehrentitel des „founder of the modern law of nations“ ver
lieh (Scott, Vitoria, 163). In der Folge entstand eine mittlerweile unüberschaubare Fülle von 
Literatur zum Natur und Völkerrechtsgedanken der spanischen Spätscholastik, deren Umfang 
gerade in den letzten Dekaden spürbar zugenommen hat. Für einen Forschungsüberblick 
vgl. Scattola, Naturrecht, 4 Anm. 11. Hinzuweisen ist ferner auf neuere Monographien 
und Sammelwerke zur spanischen Spätscholastik: Brett, Liberty; Brieskorn (Hg.), De Indis; 
Bunge (Hg.), Normativität; Deckers, Gerechtigkeit; FernándezSantamaría, State War; 
Grunert (Hg.), Ordnung; Hamilton, Political thought; Jansen, Theologie; Justenhoven, 
Francisco de Vitoria; Maihold, Strafe; Seelmann, Theologie; Spindler, Theorie; Thumfart, 
Begründung.

12 Allgemein zu politischen Vorstellungen im Bereich der Societas Jesu vgl. Höpfl, Political 
Thought, passim. Francisco de Suárez’ Vorstellung des Kriegs und Naturrechts wendet 
sich eine Vielzahl neuerer Arbeiten zu: Bach /  Brieskorn (Hg.), Auctoritas; Bunge (Hg.), 
Kontroversen; Kremer, Politische Ethik (mit Forschungsbericht); Salas (Hg.), Companion 
(Berücksichtigung der gesamten Bandbreite von Suárez’ Werk, nicht nur der naturrechtlichen 
Aspekte); Schwartz (Hg.), Suárez; Westerman, Disintegration. Vgl. auch die in Anm. 11 
erwähnten Schriften. Grundlegend zu Adam Contzen ist noch immer Seils, Staatslehre (dort 
auch ausführlich zum Kriegsrecht 92–100.156–168) und Bireley, Maximilian, 25–42.

13 Neben einigen neueren Beiträgen (Comba /  PeneVidari [Hg.], Giurista; Cascione, 
Diritto romano [dort auch weitere Literatur zu Belli]) ist für Pierino Belli noch immer die 
Studie Mulas, Pierino Belli grundlegend. Zu Baltazar de Ayala vgl. Peralta, Baltasar de Ayala; 
Quaglioni, Rebellion.

14 Die Classics of international law beschränken sich auf die zentralen Werke der spanischen 
Auseinandersetzung mit dem Völkerrecht: Francisco de Vitorias einschlägige Relektionen De 
Indis und De iure belli werden ebenso bereit gestellt wie Baltazar de Ayalas De iure et officiis bellicis 
et disciplina militari und Pierino Bellis De re militari et bello tractatus. Größer ist das Spektrum rö
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Vorlesungen zur Summa theologiae in kritischen Ausgaben ediert.15 Von nicht 
geringerer Bedeutung, insbesondere für die Perzeption der spanischen Spät
scholastik in wissenschaftlichen Disziplinen außerhalb der Rechtsgeschichte, 
sind die in den letzten Dekaden erschienenen Auswahleditionen und Über
setzungen in verschiedene Sprachen. So liegen mittlerweile nicht mehr nur 
die Hauptschriften der spanischen Autoren in Übersetzung vor,16 sondern 
auch Quellensammlungen zu Vitoria, Suárez und weiteren Theologen.17 
Hervorzuheben ist die von HeinzGerhard Justenhoven und Joachim Stüben 
besorgte Textsammlung Kann Krieg gerecht sein?, welche Texte zur Völker 
und Kriegsrechtslehre bei weniger bekannten Theologen der ‚Schule von 
Salamanca‘ in Übersetzung zugänglich macht und die auch über die Grenzen 
der Völkerrechtsgeschichte hinaus rezipiert werden dürfte.18

Demgegenüber steht das vorgrotianische Kriegs und Völkerrecht im Pro
testantismus noch weitgehend im Schatten des niederländischen Gelehrten 
und der spanischen Theologen. Eine Ausnahme stellt zum einen die um
fangreiche Arbeit Der liebe vnd werthe Fried. Kriegskonzepte und Neutralitäts-
vorstellungen in der Frühen Neuzeit von Axel Gotthard dar, der sich nicht nur 
eingehend mit der Genese der Neutralität im Völkerrechtsdiskurs befasst, 
sondern auch das Problem des Religions und Konfessionskriegs erörtert. 

mischkatholischer und insbesondere spanischer Werke in der wesentlich von Luciano Pereña 
geprägten Reihe Corpus Hispanorum de pace. Dort begegnen neben den Relektionen Vitorias 
wichtige Schriften von Francisco de Suárez (De legibus), Bartolomé de las Casas (De regia po-
testate), Luis de León (De legibus), Juan de la Péña (De bello contra insulanos), Juan Roa Davila 
(De regnorum iustitia), Martín de Azpilcueta (Comentario resolutorio de cambios) und Francisco de 
la Cruz (Inquisición, actas).

15 Eine kritische Edition des Vorlesungszyklus liegt bislang nicht vor. Die Edition der 
lecturae Vitorias, besorgt von Vicente Beltrán de Heredia, basiert lediglich auf der Hand
schriftenüberlieferung des in Rom befindlichen Codex Ottobonianus Latinus (Stüben, Vor
bemerkungen, XLVf.) und bietet keinen kritischen Text (Vitoria, Comentarios a la Secunda 
Secundae de santo Tomás).

16 Etliche Werke wurden bereits im Rahmen der Classics of international law ins Englische 
übersetzt (Francisco de Vitoria, Baltazar de Ayala, Pierino Belli). Daneben finden sich Über
setzungen ins Spanische (Vitoria, De actibus humanis; Ders., Relectio de Indis o Liberdad de 
los Indios), ins Französische (Ders., Leçons sur les Indiens), ins Deutsche (Ders., De iustitia; 
Ders., Über die staatliche Gewalt; Ders., Vorlesungen über die kürzlich entdeckten Inder; 
Suárez, De legibus ac deo legislatore; Ders., De pace; Ders., Abhandlung über die Gesetze 
und Gott den Gesetzgeber; Sepúlveda /  Casas, Apologia; Casas, Tratados). Andere Schriften 
wurden im Zuge von Auswahleditionen übersetzt (vgl. Anm. 17).

17 Verschiedene Abschnitte der SummaVorlesungen liegen mittlerweile in Auszügen in 
englischer (Vitoria, Political Writings) und deutscher Übersetzung vor (Ders., De lege; 
Ders., Vorlesungen). Ferner liegen Textsammlungen zu unterschiedlichen Themengebieten 
und Autoren vor (vgl. Vitoria, Grundsätze des Staats und Völkerrechts; Suárez, Ausgewählte 
Texte; Casas, Werkauswahl).

18 Justenhoven /  Stüben, Krieg.
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In seinen Ausführungen zieht er neben römischkatholischen Quellen auch 
Schriften und Traktate aus dem Bereich des Protestantismus heran, die sich 
für die vorliegende Arbeit als wertvoll erweisen.19 Zum anderen ist auf 
Michael Stolleis hinzuweisen, der in seiner Geschichte des öffentlichen Rechts 
in Deutschland einen schematischen Überblick über die Vielfalt der Kriegs
rechtsliteratur im Bereich des Protestantismus gewährt.20 Dessen Anfänge 
reichen zurück in das Jahr 1585, als mit den De legationibus libri tres, einem 
Werk zum Gesandtenrecht, die erste völkerrechtliche Monographie aus der 
Feder eines protestantischen Juristen, Alberico Gentili (1552–1608), ent
stand, der nur wenige Jahre später mit der Abfassung der wirkmächtigen 
De iure belli libri tres (1598) begann. In derselben Zeit entstanden auch im 
Gebiet des Heiligen Römischen Reichs erste Arbeiten zum Kriegs und 
Völkerrecht: Ein Zentrum der lutherischen Auseinandersetzung mit dem 
Kriegsrecht etablierte sich in Tübingen, wo der Strafrechtsprofessor Heinrich 
Bocer (1561–1630) 1591 seine De iure pugnae libri duo veröffentlichte, die 
besonders in der Kriegsrechtsliteratur innerhalb des Reichs einige Wirkung 
entfalteten, und Christoph Besold (1577–1638) in den 1620er Jahren mehrere 
Dissertationen zu verschiedenen Problemen des Kriegs und Völkerrechts 
publizierte. Der ehemalige Wittenberger Juraprofessor und spätere fürstliche 
Rat Eberhard von Weyhe (1553– ca. 1630) folgte 1601 und 1608 mit den 
beiden Bänden der zwar relativ unbekannten, aber in der zeitgenössischen 
Literatur überaus präsenten Meditamenta pro foederibus. Aus der Perspektive 
des Historikers widmete sich der Jenaer Geschichtsprofessor Elias Reusner 
(1555–1612) in seinem Thesaurus bellicus (1609) dem Kriegsrecht, bevor 
der Straßburger Gelehrte Matthias Bernegger (1582–1640) mit irenischer 
Gesinnung in seiner Tuba pacis gegen konfessionelle Polemik und die Vor
stellung des heiligen Kriegs anschrieb. Neben den Monographien wurde das 
Kriegs und Völkerrecht zunehmend auch in juristischen, politischen und 
theologischen Dissertationen behandelt und in Schriften zur Politiklehre und 
Policeywissenschaft erörtert.21

19 Gotthard, Fried. Axel Gotthards Studie zeichnet sich insbesondere durch die Quel
lenfülle aus, da eine Vielzahl relativ unbekannter Texte und archivalischer Dokumente heran
gezogen wird. Diese reiche Materialgrundlage ist in Gotthards Ansatz begründet, der nicht 
nur die Gelehrtendiskurse zum Kriegsrecht analysiert, sondern auch die politische Praxis. Die 
vorliegend untersuchte Frage nach dem Beitrag des Protestantismus zur Genese des Völker
rechts wird bei Gotthard allerdings nicht systematisch behandelt.

20 Stolleis, Geschichte I, 186–197.
21 Vgl. hierzu die Ausführungen zur protestantischen Kriegsrechtsliteratur unten S. 17–22 

und besonders S. 115–280.
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Dennoch liegen bislang nur wenige Arbeiten zum kriegs und völkerrecht
lichen Werk Berneggers, Besolds, Bocers, Reusners oder Weyhes vor.22 Im 
Gegensatz zu Grotius’ und Gentilis Hauptwerken existieren keine modernen 
Übersetzungen der Werke und nicht einmal moderne Nachdrucke, geschwei
ge denn wissenschaftliche Editionen.23 Dieser unbefriedigende Befund ist be
fremdlich, zumal Merio Scattola in seiner Untersuchung der protestantischen 
Naturrechtsliteratur vor Grotius bereits zeigen konnte, dass gerade weniger 
bekannte Autoren und Textgattungen wie Kommentare zum römischen 
Recht, isagogische und rechtsphilosophische Literatur sowie Dissertationen 
einen erheblichen Beitrag zur Ausdifferenzierung und Systematisierung des 
Naturrechts leisteten.24 Der Vorwurf, den Scattola gegen die Geschichts
schreibung zum Naturrecht erhebt, gilt entsprechend mutandis mutatis auch 
für die Historiographie des Kriegsrechts: „Andererseits wird die Geschichte 
des Natur und Völkerrechts so dargestellt, als ob sie lediglich in einer Reihe 
von großen Denkern bestünde, so daß man ‚von Gipfel zu Gipfel‘ springt, 
ohne den Fuß in die Täler der Wissenschaft zu setzen.“25 Die vorliegende 
Arbeit ist daher bestrebt, gerade diesen ebenso vielfältigen wie reichhaltigen 
Teil der Kriegsrechtsliteratur  – in manchen Fällen sogar zum ersten Mal 
überhaupt – zum Gegenstand einer rechts und kirchenhistorischen Unter
suchung zu machen.

An zweiter Stelle ist darauf hinzuweisen, dass bisherige Arbeiten zur pro
testantischen Kriegsrechtsliteratur, insbesondere zu Grotius und Gentili, aus 
mehreren Gründen problematisch erscheinen. Das erste Problem besteht 
darin, dass der Gedanke, die protestantische Kriegs und Völkerrechtsliteratur 
habe eine eigene, konfessionsspezifische Prägung, weitgehend fehlt. Ursache 
hierfür ist der Umstand, dass die konfessionelle Orientierung der protestanti
schen Autoren in der Mehrzahl der Untersuchungen irrelevant ist. Sinnbild
lich wird dies an der wegweisenden Arbeit zum Völkerrecht Der Nomos der 

22 Lediglich für Matthias Bernegger liegt neben einer ausführlichen Biographie (Bünger, 
Bernegger) eine Dissertationsschrift zur Tuba pacis vor, die wesentliche Fragen thematisiert 
(Foitzik, Tuba pacis). Zum Kriegsrecht bei Heinrich Bocer, Christoph Besold, Elias Reusner 
oder Eberhard von Weyhe liegen mit Ausnahme kursorischer Erwähnungen keine Beiträge 
vor. Eine gewisse Ausnahme stellt die Untersuchung Der liebe vnd werthe Fried von Axel Gott
hard dar, der Kriegs und Friedenskonzepte in der Frühen Neuzeit thematisiert und auch 
protestantische Autoren, insbesondere die umfangreiche Traktatsliteratur, hinzuzieht (Gott
hard, Fried).

23 Eine Ausnahme ist die von Cajetan Cosmann besorgte deutsche Übersetzung der Sy-
nopsis politicae doctrinae von Christoph Besold, die im Jahr 2000 in der Bibliothek des deutschen 
Staatsdenkens erschien (Besold, Synopse der Politik).

24 Scattola, Naturrecht, passim.
25 Ebd., 5.
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Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950) von Carl Schmitt, die 
u. a. auf Gentili zu sprechen kommt.26 Schmitt nimmt in Gentilis Werk einen 
markanten Gegensatz zum theologischen Kriegsrecht, insbesondere bei Vito
ria, wahr, der sich nicht nur in der strikten Ablehnung von Religionskriegen 
und dem Eintreten für Toleranz nach dem Vorbild Jean Bodins (1529/30–
1596) manifestiere, sondern auch in dem viel zitierten Ausruf „Silete theo
logi in munere alieno!“, der auf die Emanzipation der Jurisprudenz von der 
Theologie ziele, deutlich werde.27 Diese Lesart, dass Gentili ein theologisch 
geprägtes, als potentiell „diskriminierend“ empfundenes Kriegsrecht durch 
ein säkularisiertes und „rationales“ Kriegsrecht zu substituieren bestrebt sei,28 
ist auch in jüngeren Darstellungen präsent. Dies ist bei Richard Tuck der Fall, 
der in The rights of war and peace. Political thought and international order from 
Grotius to Kant (1999), anders als der Titel erwarten lässt, auch Gentili ein 
ausführliches Kapitel widmet. Der englische Rechtsgelehrte wird als Vertreter 
einer humanistischen Tradition angesehen, welche im 16. und 17. Jahrhundert 
durch die Rezeption vornehmlich römischer Quellen ein Völkerrechtssystem 
entwickelt habe, das die Souveränität und Interessen der entstehenden Staaten 
in den Vordergrund gestellt habe und sich deutlich von der theologisch ge
prägten Völkerrechtswissenschaft, wie sie etwa in der ‚Schule von Salamanca‘ 
anzutreffen sei, unterscheide. Diese humanistische Tradition sei schließlich 
der Nährboden gewesen, auf dem das frühmoderne Völkerrecht gewachsen 
sei.29 Die konfessionelle Prägung Gentilis, der immerhin aufgrund religiöser 
Überzeugungen aus seiner italienischen Heimat fliehen musste und in seinem 
Schrifttum großes Interesse an theologischen Fragen erkennen lässt,30 wird 
bei Tuck allenfalls am Rande erwähnt, mögliche Implikationen für die Kon
zeption des Kriegsrechts werden hingegen nicht erörtert.31 Nicht einmal 
Gentilis Position zum interreligiösen Bündnisrecht, die sich nicht nur von der 

26 Bereits Christoph Strohm verweist auf Carl Schmitts einflussreiche Arbeit und stellt die 
Frage, inwiefern die reformierte Prägung Alberico Gentilis dessen völkerrechtliche Positionen 
beeinflusst haben könnte. Vgl. Strohm, Silete, 195–197.

27 Schmitt, Nomos, 129–131.
28 Die scharfe Kontrastierung von theologischer „Diskriminierung“ und juristischer „Ra

tionalisierung“ im Kriegsrecht geht auf Schmitts Bemerkung zurück: „Silete Theologi in 
munere alieno! ruft Gentilis aus, um die Theologen aus der Erörterung des Kriegsbegriffs 
herauszuhalten und einen nichtdiskriminierenden Kriegsbegriff zu retten (I,12). Es ist der 
Staat als die neue, rationale Ordnung, der sich hier als der geschichtliche Träger der Ent 
Theologisierung und Rationalisierung erweist.“ (ebd., 131).

29 Tuck, Rights, 16–50.
30 Anders ist dies bei Gesina H. van der Molen und Christoph Strohm, die beide die pro

testantische Prägung des Juristen herausstellen (Van der Molen, Alberico Gentili, 210–216; 
Strohm, Calvinismus, 454–458; Ders., Silete, passim).

31 Bezeichnend ist die Bemerkung zu Gentilis Flucht aus Italien: „Gentili was born and 
brought up in the March of Ancona, but was driven from Italy by his family’s Protestantism.“ 
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römischkatholischen, sondern sogar von der lutherischen Lehre explizit un
terscheidet und der reformierten Ablehnung interreligiöser Bündnisse folgt, 
regt die Frage an, ob auch die konfessionelle Prägung Gentilis, der lediglich 
an wenigen Stellen überhaupt als Protestant bezeichnet wird, einen Beitrag zu 
Gentilis Völkerrechtslehre geleistet haben könnte.32 Diese Spannung zwischen 
dem Textbefund und Tucks These greift Noel Malcolm in seinem Beitrag 
Alberico Gentili and the Ottomans in dem Sammelband The Roman foundations 
of the law of nations (2010) auf, um die unzureichende Beachtung der konfes
sionellen Orientierung Gentilis zu krisitieren. Allerdings gerät auch Malcolm 
in dieselbe Aporie, da er Gentilis scheinbar säkularisiertes Kriegsrecht nicht 
mit den konfessionellen Einflüssen zu harmonisieren weiß.33 Andere Beiträge 
in demselben Band wagen eine Annäherung an mögliche konfessionelle Ein
flüsse in Gentilis Werk, indem sie seine Naturrechtslehre mit lutherischen und 
besonders melanchthonianischen Vorstellungen, allerdings erfolglos, in Ver
bindung setzen. Wenngleich dieser Ansatz in eine vielversprechende Richtung 
weist, so liegt das Problem in der fehlerhaften Prämisse, dass der anglikanische 
bzw. reformierte Jurist Gentili ein Lutheraner gewesen sei.34

In noch deutlicherer Form zeigt sich diese Problematik in der Grotius
Forschung. Denn anders als bei Gentili, der sich zwar auch zu konfessionellen 
Themen äußerte und theologische Schriften hinterließ, ist die theologische 
Prägung des Niederländers kaum von der Hand zu weisen. Der Theologie
geschichte ist Grotius keineswegs nur als Verfasser der De iure belli ac pacis 
libri tres (1625) bekannt, sondern überdies für seine kontroverstheologischen 
Schriften gegen den Sozinianismus, seine wirkmächtige Apologie De veritate 
religionis Christianae, sein irenisches Programm der 1640er Jahre sowie die 
monumentalen Annotationes, einen vollständigen historischphilologischen 
Kommentar zur Bibel, der im 17. Jahrhundert erhebliche Diskussionen in 
der exegetischen Wissenschaft anstieß.35 Trotz dieses Befundes wird Grotius’ 
theologische Prägung in der völkerrechtlichen Literatur nur selten zur Kennt
nis genommen oder gar in die Untersuchung integriert.36 Auch der bereits 

(Tuck, Rights, 17). Nicht etwa Gentilis eigene protestantische Prägung sei es gewesen, welche 
die Flucht notwendig machte, sondern die seiner Familie.

32 Vgl. ebd., 92 f., wo diese Besonderheit in Gentilis Lehre zumindest wahrgenommen 
wird.

33 Noel Malcolm führt Gentilis Position zum interreligiösen Bündnisrecht auf theologische 
Einflüsse zurück, allerdings ohne die Auswirkungen konfessioneller Prägungen auf das kriegs
rechtliche Werk näher zu beleuchten (Malcolm, Ottomans, 144 f.).

34 Straumann, Corpus iuris, 116 f.
35 Zu Hugo Grotius’ theologischem Werk siehe unten S. 226–252.
36 Deutlich wird dies bereits bei Peter Haggenmacher, dem Verfasser von Grotius et la doctri-

ne de la guerre juste, der etwa den Bibelstellenverweisen außer der Affirmation der aus der ratio 
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erwähnte Tuck scheint sich dieser Sichtweise anzuschließen, da er auf theo
logische Aspekte in seinem GrotiusKapitel nur an einer Stelle zu sprechen 
kommt: Im Rahmen der Erörterungen zur zweiten Auflage von De iure belli ac 
pacis (1631) nimmt Tuck eine Zunahme an theologischen Bezügen in Grotius’ 
Naturrechtslehre wahr und bringt dies in Zusammenhang mit Grotius’ Plan, 
in die Niederlande zurückzukehren. Die Veränderungen seien als wohlmei
nende Geste gegenüber der stärker aristotelisch und calvinistisch geprägten 
Gelehrsamkeit in den Niederlanden zu bewerten.37 Wenngleich diese Ver
mutung eine gewisse Plausibilität besitzt, so scheint sie jedoch den Umstand 
zu ignorieren, dass bereits die Erstausgabe von 1625, ja schon das Gutachten 
De iure praedae (1604–1608)38 mit Verweisen auf die Bibel und mit Bezügen 
zur zeitgenössischen Theologie gespickt ist, die in der Literatur allerdings 
kaum ausgewertet werden. Dasselbe gilt auch für subtilere Bezüge zur Theo
logie. Denn obwohl gerade De iure belli ac pacis als konfessionell neutrales 
und friedensstiftendes Werk gilt, so wird nur selten der Umstand erörtert, 
dass es sich bei Grotius um einen der bedeutendsten irenischen Theologen 
des 17. Jahrhunderts handelt, der nicht nur die irenische Theologie seiner 
Zeit rezipierte, sondern auch mit seinen späten Schriften einen wesentlichen 
eigenen Beitrag zu theologischen Diskussionen leistete.39

Die Frage nach einer möglichen Ursache für die mangelnde Berück
sichtigung der konfessionellen Orientierung führt zu einem zweiten Pro
blem der gegenwärtigen Historiographie zum protestantischen Völkerrecht: 
einem Humanismusbegriff, der scharf von konfessionellen und theologischen 
Prägungen abgegrenzt wird. Evident wird dies etwa bei Tuck, der zwischen 
einer als säkularisierend wahrgenommenen humanistischen Tradition und ei
ner moralphilosophisch geprägten Richtung, die besonders unter Theologen 
anzutreffen sei, differenziert. Autoren wie Gentili und Grotius bezögen sich 
weniger auf theologische oder moralphilosophische Quellen als vielmehr auf 
Texte der römischen Rhetorik, aus denen sie ihre Betonung der Souveränität 
sowie der Durchsetzung staatlicher Interessen entnähmen. Humanismus, ver

naturalis abgeleiteten Rechtsnormen keine größere Bedeutung beimisst (Haggenmacher, 
Guerre juste, 58).

37 Tuck, Rights, 96–102. Vgl. insbesondere Tucks Bewertung der Änderungen in der Auf
lage von 1631: „It is clear that the alterations to the text of De Iure Belli ac pacis were part of a 
campaign to make Grotius’s views appear more acceptable to the Aristotelian, Calvinist culture 
of his opponents within the United Provinces.“ (ebd., 99).

38 Zur Datierung vgl. Ittersum, Dating, 125–193.
39 Ansätze hierzu finden sich gleichwohl. So betrachtet Barbara Knieper in ihrer Dis

sertation mit dem vielsagenden Titel Die Naturrechtslehre des Hugo Grotius als Einigungsprinzip 
der Christenheit, dargestellt an seiner Stellung zum Calvinismus (1971) die Wechselwirkung von 
Grotius’ Naturrechtslehre und seinem Engagement für den Kirchenfrieden. Vgl. Knieper, 
Naturrechtslehre, passim.
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